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8. btifiJrwortet die regionale Entwicklung und Zusam
~~~~~~E~~~~~ 
von Madrid bereits mit ~ Arbeit begonnen wurde. 
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49189. Verwirklichung der ErkIIInmg iiber die GewIIh
nmg der UDBI>bI!ngIgkeIt. an koloDlale LiInder und 
VIIIker 

Die GeneralversCl1ll11llung, 

. 1/IlCh Pr4fung des Berichts des Sonderausschusses fIIr ~ 
Stand ~ Verwirklichung ~ Erklärung über die Gewllhrung 
~ Unabhängigkeit an koloniale Län~ und Vößrer12", 

unter Hinweis ~ ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. JJezember 1960 mit ~ Erklärung Ober die Gewllhrung ~ 
Unabhängigkeit an koloniale ~ und Völlrer sowie ~ alle 
ihre danach verabschi~ Resolution~ betreffend die Ver
wirklichung ~ Erklärung, zuletzt Resolution 48152 vom 
10. Dezember 1993, und die einschillgigen Resoluti~ des 
Sicherheitsrats, 

in Anerkennung dessen, daß die restlose Beseitisung des 
Kolonialismus eine ~ Prioritäten ~ Vereinten Nation~ fIIr 
die 1990 bego=e Dekade ist, 

sich zutiefst ~ Notw~di~t, rasch Maßnahmen 
zur Beseitigung ~ l~ des ~lonialismus bis 
zum Jahr 2000 zu ergreifen, wie in ihrer Resolution 43/47 vom 
22. November 1988 gefordert, 

von neuem ihn;r tJberzeugung Ausdruck verk/hend, daß es 
notwendig ist, ~ Kolonialismus zu beseitigen, und daß es 
ebenso erforderlich ist, die Rassendiskriminierullg und 
Verletzungen ~ grundlep~n Mensch~hte vo1lstlindig 
und restlos zu beseitigen, 

mit GenugtuUlig darflber, daß Palan am 1. Oktober 1994 
die Unabhängigkeit erlangt hat, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von dem, WIIlI der Son
deransschuß E Hinblick auf die wirksame und vo1lstlindige 
Verwirklichung ~ Erklärung und die DurchfDhnmg ~ 
an~ einschlägig~ Resolutio~ ~ Vereinten Nationen 
zur Entko1onialisierung bereits geleistet hat, 

betonend, wie wichtig es ist, daß sich die Verwaltungs
mächte an ~ Arbeit des Sonderausschusses beteiligen, 

sowie mit Genugtuung Kenntnis nehmend von ~ Mitarbeit 
und aktiv~ Beteiligung einiger Verwaltungsmächte an ~ 
Arbeit des Sonderausschusses sowie von ihrer fortbesteh~ 
Bereitschaft, in ~ unter ihrer Verwaltung steh~ Gebieten 
Besuchsdelegatio~ ~ Vereinten Nation~ zu empfang~, 

mit Besorgnis feststellend, daß sich die Nich1betei1igung 
bestimmter Verwaltungsmächte negativ ~ die Arbeit des 
Sonderausschusses ausgewirkt hat, da ihm dadurch eine 
wichtige Informationsquelle über die unter ihrer Verwaltung 
stehendoo Gebiete vorenthalten wurde, 

sich bewqfJt, daß die vor kurzem unabhängig gewo~~ 
und die kurz vor ~ Unabhängigkeit ste~~n Staaten ~ 
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wirtschaftlichem und sozialem Gebiet sowie auf ~ 
Gebieten drinpd die Hi1fe ~ Vereinten N~ und ihres 
systimJs von Orgsnisation~ ~ötigen, 

sowie sich bewqfJt, daß die verblei~den Gebiete ohne 
Selbstregierung, darunter insbeson~ die kleinen Insel
gebiete, ~ wirtschaftlichem und sozialem Gebiet sowie ~ 
an~ Gebieten dringend die Hi1fe ~ Vereinten Natio~ 
und ihres Systems von OrgsniS8tio~ ~ötigen, 

1. bela4fIlgt ihre Resolution 1514 (XV) sowie alle ancfe. 
= . Resolutio~ zur Entkolonialisierung, namentlich ihre 
Resolution 43/47, in ~ sie die 1990 beg~e Dekade zur 
Internationalen Dekade zur Beseitigung des Kolonialismus 
erk1lirt hat, und fordert die Verwaltungsmächte gemBß diesen 
Resolution~ ~, alles Erforderliche zu tun, um ~ Völkern 
~ hetreffe~n Gebiete die möglichst baldige uneinge
schränkte Wahrnehmung ihres Rechts ~ Selbstbestimmung 
und Unabhängigkeit zu ermöglichen; 

2. stellt abermals fest, daß das Fortbestehen des ~lonia
Iismus in jedweder Erscheinungsform - einschließlich Rassis
mus und wirtschaftlicher Ausbeutlmg - mit ~ Charta ~ 
Vereinten Nati~, ~ Allgemeinen Erklärung ~ Men
sch~hte13O und ~ Erklärung über die Gewllhrung ~ 
Unabhängigkeit an koloniale ~ und Völlrer unvereinbar 
ist; 

3. bekriijligt ihn; Entschlossenheit, auch künftig aIIes zu 
tun, . was fIIr eine vo1lstlindige und rasche Beseitigung des 
~loniaIismus und die gewissenhafte Einba1tung ~ ent
sprechenden Bestimmungen ~ Charta, ~ Erklärung Ober die 
Gewllhrung ~ Unabhängigkeit an koloniale ~ und 
Völlrer und ~ Allgemeinen Erklärung ~ M~henrechte 
durch alle Staaten erforderlich ist; 

4. bela4fIlgt abermals ihn; UnterstQlzung fIIr die Bestre
bung~ ~ unter ~lonialherrschaft steh~ Völker, ihr 
Recht ~ Selbstbestimmung und Unabhängigkeit wahrzu
~; 

5. billigt ~n Bericht des Sonderausschusses fIIr den 
Stand ~ Verwirklichung ~ Erkliirung über die Gewllhrung 
~ Unabhängigkeit an koloniale ~ und Völlrer Ober seine 
TIltigkeit E Jahre 1994, mit ~ Arbeitsprogramm fIIr 
1995131; 

6. fonJen alle Staaten, ins~ die Verwaltungs
mlIchte, sowie die ~rganisatio~ und an~ Organi
satio~ des Systems ~ Vereinten Nation~ mif, innerhalb 
ihres jeweilip Zuständigkeitsbereichs ~ Empfehlunp des 
Son~husses E Hinblick ~ die Verwirklichung ~ 
Erklärung und die DurchfDhnmg an~ einsch1llgiger 
Resol~ ~ Vereinten Natio~ Geltung zu verschaffen; 

7. fonJen die Verwaltungsmächte mif, sicherzustellen, 
daß keine Aktivität ausländischer wirtschaftlicher ~ 
sonstiger Interessen in ~ unter ihrer Verwaltung stehen~ 
Gebieten ohne Selbstregierung ein Hindernis fIIr die Wahr
nehmung des Rechts ~ Völlrer dieser Gebiete ~ Se1bst
bestimm1mg und Unabhängigkeit darstellt; 

8. fonJen die Verwa1tungsmächte .rdem mif, 
militlIrische Aktivitäten in ~ unter ihrer Verwaltung steh~
~n Gebieten einzustellen und in Befolgung ~ entspre-
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chenden Resolutionen der Generalversammlung ihre 
Militärstiitzpunkte dort zu beseitigen, und richtet die dringliche 
Aufforderung an sie, diese Gebiete nicht in Angriffs- oder Ein
mischungshandlungen gegen andere Staaten hineinzuziehen; 

9. fordert alle Staaten IlIJChdriJcklich auf, den Völkern 
von Kolonialgebieten unmittelbar oder durch ihr Tätigwen:len 
in den Sonderorganisationen und anderen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen moralische und materielle 
Hilfe zu gewähren, und ersucht darum, daß die Verwaltungs

. mlIchte im Benehmen utit den Regierungen der unter ihrer 
Verwaltung stehenden Gebiete Schritte unternehmen, um jede 
erdenkliche Hilfe bilateraler und multilateraler Art zur SIfir
kung der Volkswirtschaften dieser Gebiete in Anspruch zu 
nehmen und effektiv zu nutzen; 

10. ersucht den Sonderausschuß, auch weiterhin JIlICh ge
eigneten Mitteln zu suchen, um die unverztlgliche und voll
stlindige Verwirklichung der ErkIlirung zu erreichen, und in 
allen Gebieten, die ihr Recht auf Selbstbestimmung und 
Unabhängigkeit noch nicht wahrgenommen haben, alle von 
der Generalversammlung gebilligten Maßnahmen betreffend 
die Internationale Dekade zur Beseitignng des Kolonialismus 
durcbzufllhren, und dabei insbesondere 

a) konkrete Vorschläge für die Beseitignng der letzten 
Überreste des Kolonia1ismus auszuarbeiten und der General
versammlung auf ihrer flInfzigsten Thgung darUber Bericht zu 
erstatten; 

b) konkrete Vorschllige zu unterbreiten, die dem Si
cherheitsrat dabei helfen könnten, bei Entwicklungen in den 
Kolonialgebieten. die geeignet sind, den Weltfrieden und die 
internationale Sicherheit zu bedrohen, zweckdienliche Maß
nahmen aufgnmd der Charta zu erwägen; 

c) die Durchfilhrung der Resolution 1514 (XV) und 
anderer einschlägiger Resolutionen zur Entkolonia1isierung 
durch die Mitgliedstaaten auch weiterhin zu prüfen; 

tl) den kleinen Gebieten auch weiterhin besondere Auf
merksamkeit zu widmen, insbesondere durch die regelmllßige 
Entsendung von Besuchsdelegationen, und der Generalver
sammlung Schritte zu empfehlen, die am besten dazu geeignet 
sind, die Bevölkerung dieser Gebiete in die Lage zu versetzen, 
ihr Recht auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit wahr
mnelnnen; 

e) alles Erfmderliche zu tun, um sich für die Erreichung 
der Ziele der Erkllirung und für die Durchfilhrung der ein
schlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen der welt
weiten Unterstützung seitens der Regierungen wie auch seitens 
der nationalen und internationalen Organisationen zu versi
chern; 

11. fordert die Verwaltungsml!chte auf, den Sonderaus
schuß bei der Wahrnehmung seines Auftrags auch kOnftig ZU 
unterstiltzen und Besuchsdelegationen in den Gebieten 
aubunehmen, damit sie sich Informationen aus erster Hand 
verschaffen und die Wflnsche und Bestrebungen der Ein
wohner in Erfahrung bringen können; 

12. fordert aqßerdem diejenigen Verwaltungsmllchte, die 
sich nicht an der Arbeit des Sonderausschusses beteiligt haben, 

. auf, dies auf der Ausschußtagung 1995 zu tun; 

13. beschließt. daß der Sonderausschuß auf seiner Thgung 
1995 im Kontext der Begehung des flinfzjgsten Jahrestages der 

Vereinten Nationen eine Halbzeitflberprilfung des AktIons
p1nns der Internationalen Dekade zur Beseitigung des Kolonia
lismus132 vornehmen wird; 

14. er.suchtden GeneraIsekretii die Sonderorganisatonen 
und die anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen, den Gebieten ohne Selbsttegierung auf wirtschaft
lichem und sozialem Gebiet sowie auf anderen Gebieten Hilfe 
zu gewIIhten und damit gegebenenfalls auch nach der Wahr· 
nehmung des Rechts dieser Gebiete auf Selbstbestimrmmg und 
Unabhängigkeit fortzufahren; 

15. er.sucht den GeneraIsekretii dem Sonderausschuß alle 
Einrichtungen und Dienste zur Verflignng zu atellen, die für 
die DurchfDhrung dieser Resolution sowie der anderen die 
Entkolonialisienmg be!ieffcnden Resolntionen und Bescblllsse 
der Generalversammlung und des Sonderanaschusses erfor
derlich sind. 
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49190. Verbreitung von lDformatlonen Ober cIfe Enßro!o. 
nIalIsIerung 

Die Generalversammlung, 

IlIJCh PrUfuns des Kapitels im Bericht des Sonderaus
schusses für den Stand der Verwirklichung der ErklIirung 8ber 
die Gewährung der UnabbJingigkeit an kolonia1e Länder und 
Völker, dss die Verbteitong von Infonnationen 8ber die 
Entkolonia1isierung und die Aufklärung der Öffentlichkeit 
8ber die Tätigkeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Entkolonia1isierung betrlfft"'. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 mit der Erkllirung 8ber die Gewährung der 
Unahh!!ngigkeit an kolonia1e Länder und Völker sowie auf die 
anderen Resolutionen und BeschlUsse der Vereinten Nationen 
zur Verbreitung von Informationen 8ber die Entko1onia1isie
rung. insbesondere die Resolution 48/53 der Generalversamm
lung vom 10. Dezember 1993. 

unter erneutem Hinweis auf die Bedeutung der Öffentlich· 
keitsarbeit als Instrument zur Fönlerung der Zielsetzungen der 
Erklllrung sowie eingedenk der Rul1e, welche die Welt
öff'entlichkeit dabei spielt, die Völker der Kolonia1gebiete bei 
der Brringnng der Selbstbestimmung und Unabh!!ngigkelt 
wirkaam zu unterstlltzen, 

Im Bewt4fltseln der wichtigen Rolle der nichtstaatlichen 
Organisationen bei der Verbteitong von Informationen 8ber 
die ~onia1isierung. 

1. bl/Ugt dss im Bericht des Sonderausscbusses für den 
Stand der Verwirklichung der Erkllirung Ober die Gewllhrung 
der Unabb!!ngigkeit an kolonia1e Länder und Völker entbaltene 
Kapitel be!ieffend die Verbteitung von Informationen 8ber die 
Entkolonialisierung und die AufklIirung der Öffentlichkeit 
Ober die Tätigkeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Entkolonia1isierung; 

2. hiIlt es filr wichtig. daß die Vereinten Nationen im 
Entkolonia1isierungsprozeß auch weiterhin eine aktive Rolle 
spielen und ihre Bemilhungen um eine miIglichst weite 
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